
Stadtwerke Gernsbach

Feststellungsbeschluss
für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 23.02.2026 aufgrund von § 16 Abs. 3 des Eigen­
betriebsgesetzes i. V. mit § 6 Abs. 2 Nr 4 den Jahresabschluss wie folgt 
festgestellt:

2.

Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.3.

4.

5.

Der Jahresabschluss wird zur Aufsichtsprüfung bereit gestellt.6.

An den Haushalt der Stadt Gernsbach werden keine Finanzierungsmittel 
abgeführt.

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses wird gemäß § 16 Abs. 4 
EigBG öffentlich bekannt gemacht und der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der 
Prüfungsbehörde mitgeteilt.

1. Bilanzsumme 17.881.823,90 €
1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf

das Anlagevermögen 15.724.898,43 €
das Umlaufvermögen 1.825.896,76 €
die Rechnungsabgrenzungsposten 331.028,71 €

1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
das Eigenkapital 695.808,46 €
die Ertragszuschüsse 2.397.525,60 €
die Rückstellungen 174.809,79 €
die Verbindlichkeiten 14.613.680,05 €

Jahresgewinn/Jahresverlust -1.835.053,00 €
2.1 Summe betr. Erträge 3.055.954,53 €
2.2 Summe betr. Aufwendungen 4.787.948,93 €

Summe Finanzaufwendungen 103.058,56 €

Gernsbach, den 23.02.2026

Werkleiter


